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Tarifanpassung im Busverkehr von/nach Nordwestmecklenburg
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
06.11.2023 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
20.11.2023 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
28.11.2023 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
30.11.2023 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Burgermeister wird ermachtigt, die NSH (NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH)
als Tariforganisation des Schleswig-Holstein-Tarifs mit der Umsetzung des anliegenden Ta-
rifkonzepts zur Tarifintegration der NAHBUS-Verkehre in den Schleswig-Holstein-Tarif zum
nachstmdglichen Zeitpunkt zu beauftragen.

Fir die sich aus der Umsetzung des Tarifkonzepts ergebenden Mindereinnahmen beim stad-
tischen Verkehrsunternehmen SWL mobil GmbH wird dem Verkehrsunternehmen zunéachst
fir zwei Jahre ein pauschaler jahrlicher Ausgleich in Hohe von 18.000 € aus den bestehen-
den Mitteln des OPNV-Haushalts gewahrt. Unter Uberpriifung der tatséchlichen Einnahmeef-
fekte wird fur den darauffolgenden Zeitraum ein anderes Verfahren vereinbart.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken
Stadtwerke Libeck Mobil GmbH zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Die Belange von Kindern und Jugendlichen
ist nicht unmittelbar betroffen.
Die Malinahme ist: neu

x | freiwillig
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l_ vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: x | Ja (Anlage 1)
Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begrundung:

Durch die Steigerung der Attraktivitat des
OPNV kann die Nutzung des Motorisierten
Individualverkehrs (MIV) zurickgehen.

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Ausgangslage )
Zwischen der Hansestadt Libeck und den Nachbarkreisen in Schleswig-Holstein gilt im OP-

NV der Schleswig-Holstein-Tarif. Dabei sind Fahrten mit einer durchgehenden Fahrkarte
sowie Umstiege zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (Bus, Nahverkehrszug) mog-
lich.

In Richtung des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich
die Situation z. T. anders dar, wobei hier organisatorisch zwischen dem Stadtverkehr Liibeck
und dem Regionalverkehr in Aufgabentragerschaft des Landkreis Nordwestmecklenburg zu
unterscheiden ist.

Die stadtischen Linien 5 und 12 fahren mit mehreren Fahrten nach Herrnburg (Gemeinde
Ludersdorf) und Selmsdorf. Diese Fahrten kdnnen dabei mit Fahrkarten des Schleswig-Hols-
tein-Tarifs genutzt werden. Fir Fahrten aus dem Libecker Stadtgebiet in diese beiden Orte
gilt jeweils Preisstufe 3 (Preis fir eine Einzelfahrkarte: 3,70 €).

Daneben verkehren in Aufgabentragerschaft des Landkreis Nordwestmecklenburg mehrere
Regionalverkehrslinien des Verkehrsunternehmens NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH
(NAHBUS) zwischen verschiedenen Gemeinden des Landkreises und der Hansestadt LU-
beck. Neben Einzelfahrten im Schilerverkehr auf den Linien 300, 301 und 390, die Uberwie-
gend nur bis zu den Haltestellen Eichholz und Schlutup Markt verkehren, spielt hier im We-
sentlichen die Linie 335 eine gréRere Rolle, die Libeck ZOB/Hauptbahnhof Gber Schlutup
mit Selmsdorf, Dassow und Grevesmiihlen verbindet. Die Linie verkehrt montags bis freitags
in einem Zwei-Stunden-Takt, der zur Hauptverkehrszeit auf ein stindliches Angebot verdich-
tet wird. Innerhalb Libecks fahrt die Linie 335 beschleunigt und halt nur an wenigen Unter-
wegsstationen. So bendtigt die Linie 335 zwischen Schlutup Markt und dem Stadttheater 18
Minuten (Stadtbuslinie 11 = 30 Minuten) und zum ZOB/Hauptbahnhof 25 Minuten (Stadtbus-
linie 11 = 38 Minuten).

Auf den Fahrten der NAHBUS gilt der Schleswig-Holstein-Tarif derzeit jedoch nicht. Dies ist
in mehreren Hinsichten nachteilig: Fahrgaste aus Nordwestmecklenburg kénnen mit den
Bussen der NAHBUS zwar nach Libeck fahren, aber dort mit ihrer Fahrkarte im NAHBUS-
Tarif nicht in die Stadtbusse, weitere Regionalbusse oder die Nahverkehrsziige umsteigen.
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Betroffene Fahrgdste miussen sich also zusatzlich eine weitere Fahrkarte im Schleswig-Hols-
tein-Tarif kaufen.

Gleichzeitig wurde — auler fur Fahrgaste mit dem Deutschlandticket — innerhalb Lubecks
lange ein sogenanntes Beforderungsverbot kommuniziert. Hintergrund hierfir ist die Tarifun-
terlaufung, da der NAHBUS-Tarif erheblich giinstiger als der Schleswig-Holstein-Tarif ist.
Eine theoretisch denkbare Einzelfahrt zwischen Libeck ZOB/Hauptbahnhof und Schlutup
Markt kostet so im NAHBUS-Tarif lediglich 2,10 €, wahrend die Fahrt mit den Stadtbuslinien
3,00 € kostet.

Die daraus resultierende Nicht-Nutzbarkeit der Linie 335 innerhalb Lubecks ist insbesondere
fur Fahrgaste aus Schlutup unglicklich. Die Linie stellt die schnellste Verbindung zwischen
Schlutup und Innenstadt/ZOB dar. Dementsprechend sieht auch der aktuell giiltige 4. Regio-
nale Nahverkehrsplan (RNVP) die Prufung einer tarifichen Kooperation vor. Diese sollte
moglichst kostenneutral fur die Hansestadt Libeck ausgestaltet sein.

Tarifkonzept
Die NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH als tarifverantwortliche Stelle fur den

Schleswig-Holstein-Tarif hat ein Konzept (Anlage 1) vorgelegt, das in Abstimmung mit den
Aufgabentragern Hansestadt Liibeck und Nordwestmecklenburg sowie den beiden betroffe-
nen Verkehrsunternehmen erarbeitet wurde. Eine Umsetzung ist — vorbehaltlich der etwaig
notwendig werdenden Zustimmung der Genehmigungsbehérde auf Grundlage des § 39
PBefG — ab dem 1. April 2024 mdéglich, wozu ein Beschluss der Blrgerschaft bis Ende No-
vember notwendig ist. Der nachstmaogliche Umsetzungstermin ware der 1. August 2024.

Das Konzept sieht vor, dass die heutigen Tarifzonen Herrnburg (9020) bzw. Selmsdorf
(9030) den Libecker Tarifzonen (sogenannte ,,6000er-Zonen®) zugeordnet werden. Selms-
dorf wirde in die Zone 6001 (Schlutup) integriert und Herrnburg als neue Zone 6008 dem
Netz hinzugefugt werden. Damit wirde dann fur Fahrten Selmsdorf — Libeck Kernzone (Zo-
ne 6000) und Herrnburg — Libeck Kernzone Preisstufe 2 Anwendung finden. Damit kénnen
auch Fahrgaste mit Zeitkarten einer der anderen ,6000er-Zonen“ mit ihrer Fahrkarte nach
Herrnburg und Selmsdorf fahren.

In den Bussen der NAHBUS soll ein eingeschranktes Sortiment des Schleswig-Holstein-Ta-
rifs vertrieben werden. Hierzu zahlen die Fahrkarten zu allen Zielen in der ,Region Libeck®,
also neben den Haltestellen in Libeck auch nach Stockelsdorf, Bad Schwartau und Sereetz.

Durch die Absenkung des Fahrpreises von aktuell Preisstufe 3 auf Preisstufe 2 fur Fahrten
mit Bussen der SWL mobil kann die im RNVP vorgesehene Kostenneutralitat fur die Hanse-
stadt Lubeck bei der Umsetzung der Tarifmalinahmen nicht vollstandig erreicht werden. Die
zusatzlich zu beachtenden Verpflichtungen und die entsprechenden Ausgleichsleistungen
werden im Rahmen des bestehenden 6DA vorgenommen und sind als gemeinwirtschaftliche
Verpflichtung bereits dessen Bestandteil.

Eine Anwendung der Preisstufe 3 fir die integrierten Verkehre ist wegen des ansonsten be-
sonders hohen Preissprungs zwischen dem bestehenden NAHBUS-Tarif und dem Schles-
wig-Holstein-Tarif nicht sinnvoll. Der Preis fiir eine Einzelfahrkarte zwischen Selmsdorf und
Lubeck ware von 2,10 € im NAHBUS-Tarif auf 3,70 € im Schleswig-Holstein-Tarif gestiegen.
Zudem hatte sich dann erneut die Frage der Tarifunterlaufung gestellt, da eine Einzelfahrkar-
te zwischen Libeck und Dassow (dem nachsten Ort in Nordwestmecklenburg) im NAHBUS-
Tarif 3,20 € kostet.

Eine genaue Prognose der durch die Absenkung des Fahrpreises auf den Linien 5 und 12
entstehenden Mindereinnahmen ist im Vorfeld nicht moglich. In den beidenSegmenten Bar-
tarif (Verkauf in den Bussen, also vor allem Einzelfahrkarten, 4er-Karten etc.) und Zeitkarten
(Monatskarten, Abonnements etc.) wurden seitens SWL mobil auf Basis der Verkaufe von
2019 inkl. der jahrlichen SH-Tarifanpassungen bis 2023 jahrliche Mindereinnahmen in Héhe
von ca. 18.000 € geschatzt. Bei den Zeitkarten ist davon auszugehen, dass ein tUberwiegen-

Seite: 3/4



der Teil der Kunden inzwischen das Deutschlandticket benutzt, das deutlich gunstiger ist als
die Monatskarten bzw. Abo-Monatskarten im Schleswig-Holstein-Tarif.

Diesen verhaltnismaRig geringen Kosten steht aber ein deutlicher Nutzen entgegen. Zum
einen steigt die Attraktivitat der Busverbindung fur Fahrgaste aus Nordwestmecklenburg,
wodurch die Nutzung des OPNV in dieser Relation gesteigert werden kann.

Zum anderen profitieren insbesondere Fahrgaste aus dem Stadtteil Schlutup erheblich, da
ihnen ein weiteres, dazu noch beschleunigtes, Fahrtangebot in Richtung Innenstadt zur Ver-
fligung steht, denn sie dirften in Zukunft auch die Fahrzeuge des NAHBUS nutzen. Ab dem
Fahrplanwechsel im Dezember 2023 verkehrt die Stadtbuslinie 11 (Moisling — Buntekuh —
Innenstadt — Kaufhof — Schlutup) zudem in einer angepassten Zeitlage und einem 10-20-Mi-
nuten-Takt (Abfahrten ab Schlutup Markt in Richtung Innenstadt zu den Minuten 6, 16, 36
und 46). Die Abfahrten der Linie 335 zur Minute 28 erganzen diesen Takt also weiter.

Aufgrund des hohen Nutzens fir Relationen im Gebiet der Hansestadt Libeck ist es an die-
ser Stelle auch als sinnvoll einzuschatzen, dass die entstehenden Mindereinnahmen aus
dem bestehenden OPNV-Haushalt der Hansestadt Liibeck finanziert werden, zumal derzeit
kein Ausgleich fur die Betriebskosten der Linie 335 erfolgt. Es ist somit in gewisser Weise
auch als Punkt der Fairness in der Metropolregion Hamburg anzusehen, dass wenigstens
der anfallende Kostenbetrag zunachst durch die Hansestadt ibernommen wird.

Aus Vereinfachungsgriinden im Prozess wird auf eine Einnahmeaufteilung zwischen NAH-
BUS und SWL mobil vorlaufig verzichtet. Das heil3t, dass die jeweiligen Verkehrsunterneh-
men alle erzielten Einnahmen behalten. Die sich bei SWL mobil ergebenden Mindereinnah-
men werden von der Hansestadt Libeck getragen. Hierbei wird — zunachst fur zwei Jahre —
der oben abgeschatzte Pauschalbetrag von 18.000 €/a angesetzt. Nach der Umsetzung der
Tarifmallnahme werden die tatsachlichen Effekte ermittelt, sodass der Ausgleichsbetrag sich
dann ggf. andert. Ein Einstieg in ein vollstdndiges Einnahmeaufteilungsverfahren ware zu
diesem Zeitpunkt dann ebenfalls denkbar. Der Pauschalbetrag kann aus den bestehenden
Mitteln des OPNV-Haushalts getragen werden.

Ausblick

Im 5. Regionalen Nahverkehrsplan, der sich derzeit in der Erstellung befindet, sollen auch
die Regionalverkehre vertieft behandelt werden. Im Zuge der Netzgestaltung soll hierbei die
Frage geklart werden, ob die Regionalbusse — wie heute Uberwiegend — als Schnellbusse
die aullenliegenden Stadtteile mit der Innenstadt und dem ZOB verbinden oder ob die Regi-
onalbusse in die zu bildenden Taktachsen integriert werden sollen.

Sofern das OPNV-Angebot zwischen der Hansestadt Liibeck und dem Landkreis Nordwest-
mecklenburg weiter erganzt wird (z. B. wird in der dortigen Kommunalpolitik eine Verlange-

rung der Stadtbuslinie 5 von Herrnburg in den Ortsteil Wahrsow diskutiert), ist eine weitere
Anpassung des Tarifkonzepts notwendig.

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2: Tarifkonzept der NSH GmbH

Seite: 4/4



	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

